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  Organisation & Kommunikation

Die klassischen Stiftungen sind von der anhaltenden Niedrig-
zinsphase in ihrem Kernanliegen betroffen. Gemeinnützige 
Stiftungen sehen sich zunehmend nicht mehr in der Lage, 
ihre Förderzwecke in dem gewünschten bzw. satzungsmä-
ßigen Umfang nachzukommen. Trotz teilweise sehr hohem, 
millionenstarkem Stiftungsvermögen bleibt es ihnen gesetz-
lich regelmäßig verwehrt, auf dieses Grundstockvermögen, 
selbst in anhaltenden schwierigen Zeiten, zurückzugreifen: 
Es muss in seinem Bestand unangetastet bleiben. Soweit sie 
nicht auf andere Erträge wie Mieten und Ausschüttungen 
oder zusätzliche Spenden zurückgreifen können, sind ihre 
Aktivitäten nachhaltig beschränkt.

Das Dilemma der klassischen „Ewigkeits“-Stiftung, insb. 

bei einseitiger oder dominanter Abhängigkeit von Zins-

erträgen, immer langfristigere Liquiditätsengpässe gegen-

wärtigen zu müssen, ist mit der seit 2013 alternativ 

möglich gewordenen Verbrauchstiftung in vielen Fällen 

vermeidbar. Die zeitnahe Förderung von Einzelprojekten 

stellt ein f lexibles Instrument dar, um selbst bei über-

schaubaren finanziellen Mitteln gezielt und selbstlos 

zugunsten von gemeinnützigen oder mildtätigen Zwe-

cken fördernd tätig werden zu können. Grundsätzlich 

alternativ zulässige privatnützliche Zwecke bleiben hier 

außer Betracht. Die steuerlich teilweise abweichenden 

Vorschriften sind in Abhängigkeit von dem Stiftungsvo-

lumen gegebenenfalls beachtlich.

Verbrauchsstiftung zur Projektförderung 
Eine Verbrauchsstiftung erscheint v. a. geeignet, konkrete 

Einzelprojekte oder Fördermaßnahmen zu ermöglichen. 

Die beiden zentralen Eigenschaften dieser neuen Stiftungs-

form, (a.) die zeitliche Befristung und (b.) die vollständige 

Vermögensauskehr zugunsten des (oder der) satzungsmäßi-

gen Förderzwecke ermöglichen es dem (oder den) Stifter(n) 

über einen plan- und absehbaren Zeitraum hinweg eine 

von ihm/ihnen gewünschte Fördermaßnahme durchführen 

zu können. Damit werden namentlich Förderprojekte zu 

Lebzeiten der potenziellen Stifter ganz gezielt ermöglicht. 

Zudem kann sowohl die Verwendung der Stiftungsmittel 

als auch eine mögliche (bzw. erforderliche) weitere Finanz-

masse durch Zustiftungen und Spenden zugunsten der 

Verbrauchsstiftung flexibel gestaltet und eingebracht wer-

den. Die Verbrauchsstiftung verbindet damit einerseits die 

Funktion einer Kapitalsammelstelle und andererseits die 

gezielte Verwendung für bestimmte Projekte und Anliegen. 

So kann bspw. eine Erziehungseinrichtung oder aber auch 

ein Museumsbau in dieser Form als zentrales Anliegen und 

Maßnahme geplant und durchgeführt werden, ohne dass 

eine darüber hinaus- oder weiterführende Organisation und 

Zielsetzung erforderlich erscheint: Ein konkretes Projekt 

wird so im Stiftungsrahmen mit einem konkreten Finan-

zierungsrahmen und -zeitraum in idealer Weise verbunden.

Grundzüge der Verbrauchsstiftung
Mit der Modifikation der §§ 80, 81 BGB wurde im Rah-

men des „Ehrenamtsstärkungsgesetzes“ vom 21.3.2013 

die Einrichtung und Anerkennung von Verbrauchsstif-

tungen positivrechtlich geregelt: Seither ist eine Stiftung 

als rechtsfähig anzuerkennen, wenn 

 ⁄ das zugrundliegende Stiftungsgeschäft den Anforde-

rungen des § 81 Abs. 1 BGB genügt,

 ⁄ die dauernde und nachhaltige Erfüllung des Stiftungs-

zwecks gesichert erscheint, und

 ⁄ der Stiftungszweck das Gemeinwohl nicht gefährdet 

(§ 80 Abs. 2 BGB).

Für die Erfüllung der Dauerhaftigkeit der Stiftungszweck-

erfüllung geht der Gesetzgeber davon aus, dass ein Zeit-

raum von mindestens zehn Jahren hinreichend ist. Die Ver-

brauchsstiftung ist damit konstruktionsbedingt endlich.

Umsetzung des Verbrauchsstiftungsgedanken
Betriebswirtschaftlich betrachtet ist die Verbrauchsstiftung 

in vielen Fällen organisatorisch und finanziell bei weitem 

flexibler als die klassische Stiftung („Stiftung auf Ewigkeit“). 

Ihre Befristung trägt neben dem angesprochenen Finanz-

management besonders der Tatsache Rechnung, dass es 

immer weniger, ewig währende Förderungsmöglichkeiten 

in einer immer schneller sich verändernden, disruptiven 

Umwelt gibt. Deshalb müssen die Stiftungszwecke immer 

weiter gefasst und allgemeiner formuliert werden, damit 

die – gegebenenfalls – kontinuierlich freiwerdenden Mittel 

über die nicht überschaubare Lebenszeit der Stiftung noch 

satzungsgemäß zum Einsatz gebracht werden können. 

Die Errichtung einer Verbrauchsstiftung erfordert, wie 

bei der klassischen Stiftung, ein Stiftungsgeschäft sowie 

die Anerkennung durch die zuständige Behörde des Lan-

des, in dem die Stiftung ihren Sitz haben soll (§ 80 Abs. 1 

BGB). Im Rahmen des errichtenden Stiftungsgeschäfts 

sind in die Stiftungssatzung explizit folgende Regelungen 

zwingend aufzunehmen:

 ⁄ den Namen der Stiftung,

 ⁄ den Sitz der Stiftung,

 ⁄ den Zweck der Stiftung,

 ⁄ das Vermögen der Stiftung,

 ⁄ die Bildung des Vorstands der Stiftung (§ 81 Abs. 1 BGB). 

Verbrauchsstiftung – praktisch
Erste Erfahrungen mit einer Verbrauchsstiftung

von Manuel und Martin Theisen (München)

Eine Verbrauchsstiftung ist auf Zeit angelegt, Mindestdauer 10 Jahre.
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Abschließend sollte darauf hingewiesen werden, dass 

die Verbrauchsstiftung trotz ihrer Ermöglichung im Jahr 

2013 bislang in geringem Maße umgesetzt wurde. Sowohl 

die Beratungspraxis als auch die Finanzverwaltung verfü-

gen über (noch) begrenzte Umsetzungs- und Praxiserfah-

rung. Namentlich die im Vergleich zur klassischen Stiftung 

deutlich abweichenden Einsatzmöglichkeiten einer Ver-

brauchsstiftung sowie ihre bei weitem größere Flexibilität 

und Organisationsmöglichkeiten sind noch wenig bekannt. 

Kurz & knapp
Die Verbrauchsstiftung besteht seit 2013 und kann für 

zeitlich befristete Förderprojekte eingesetzt werden. Ihre 

Flexibiltät und zeitliche Befristung ermöglicht es Stiftern 

in überschaubarer Form und mit begrenzter Vermögens-

bindung die von ihnen gewünschten Stiftungszwecke zu 

verfolgen. Allerdings sind die praktischen Erfahrungen 

noch sehr begrenzt und daher erscheint der Diskussions- 

und Abstimmungsbedarf mit den Beratern und Behörden 

nicht unerheblich.   

Zum Thema
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Burkhard/ Martin, Jörg und Theuffel-Werhahn, Berthold (Hrsg.): 
StiftungsManager : Recht, Organisation, Finanzen, 2018, § 5.4.
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Univ.-Prof. Dr. Dr. Manuel Theisen ist (em.) 
Universitätsprofessor, LMU München, und Mitbe-
gründer sowie geschäftsführender Herausgeber 
der Fachinformation „Der Aufsichtsrat“ 
(Düsseldorf).

Dipl.-Ing. Martin Theisen ist Architekt und freier 
Schriftsteller.

 
 
 

Beide sind Vorstandsmitglieder der Manuel & Martin Theisen 
 Stiftung, München. 
theisen-stiftung@hotmail.com, www.mundm-muc.de

Ein Spezifikum der Verbrauchsstiftung ist die Mindest-

dauer von zehn Jahren. Inwieweit zusätzlich ein konkre-

ter Beendigungszeitraum benannt werden muss, lässt der 

Gesetzgeber offen. Teilweise wird statt der zeitlichen Be-

fristung eine zweck- oder auftragsgebundene Verbrauchs-

stiftung für anerkennungsfähig gehalten, bisweilen ist 

es aber auch die ausschließliche Festlegung auf einen 

Mindestzeitraum von zehn Jahren. In unserem Fall hat 

die Genehmigungsbehörde auf die Festlegung eines defi-

nierten Zeitraums bestanden, hier konkret auf 25 Jahre 

ab Errichtung. Eine solche Obergrenze reduziert zwangs-

läufig die Flexibilität der Verbrauchsstiftung und sollte 

zumindest in denjenigen Fällen vermieden werden, in 

denen die einzelnen Förderprojekte sich zeitlich nicht 

klar abgrenzen lassen: Ansonsten besteht die Gefahr, dass 

die Stiftung in einem von ihr geförderten Projekt durch 

satzungsgemäßen Zeitablauf „stirbt“.

Eine Begründung für die von einer Genehmigungsbe-

hörde gewünschte Festlegung des Zeitraums kann darin 

gesehen werden, dass eine lineare Verteilung des Mittel-

verbrauchs von der Behörde als wünschenswert angese-

hen wird: Diesem Anliegen kann naturgemäß zumindest 

leichter Rechnung getragen werden, wenn ein Zeitraum 

statt einer Mindestlaufzeit festgelegt wird. Allerdings sieht 

das Gesetz keinerlei „Verbrauchsfolge“ vor, allein der voll-

ständige Verbrauch des Vermögens über „eine bestimmte 

Zeit“ soll sichergestellt sein (§ 80 Ab. 2 Satz 2 BGB). Eine 

starre „Verbrauchsfolge“ und, damit automatisch verbun-

den, eine linearisierte finanzielle Förderung der Projekte 

ist wirtschaftlich oftmals nicht effizient und organisato-

risch zudem häufig mit zusätzlichen, vermeidbaren Kos-

ten für die Stiftung verbunden: Eine Flexibilisierung und 

Individualisierung der Verwendung des Stiftungsvermö-

gens sollte im Interesse der Förderzwecke und -aufgaben 

gewährleistet sein und genehmigt werden können.

Verbrauchsstiftung und Steuer
Anders als bei der klassischen Stiftung fallen alle Zuwen-

dungen an eine Verbrauchsstiftung steuerrechtlich bei 

den Spendern „nur“ unter den normalen Spendenabzug 

im Sinne des § 10b Abs. 1 EStG. Sie sind damit innerhalb 

der dort genannten Grenzen (20 % des Gesamtbetrags 

der Einkünfte bzw. 4 ‰ der Summe der gesamten Um-

sätze und der im Kalenderjahr aufgewendeten Löhne 

und Gehälter) als Sonderausgaben im Jahr ihrer Zuwen-

dung steuerlich abzugsfähig; überschießende Beträge 

sind unbegrenzt vortragsfähig und kommen somit ge-

gebenenfalls in späteren Veranlagungszeiträumen beim 

Spender zum Abzug (§ 10b Abs. 1 Satz 9 EStG). Diese Re-

gelung gilt sowohl für das von den Stiftern eingebrachte 

Grundstockvermögen, als auch für alle Zustiftungen und 

Spenden von ihnen sowie Dritten. Nach Errichtung einer 

Verbrauchsstiftung wird seitens des zuständigen Finanz-

amtes zunächst ein Feststellungsbescheid (§ 60a AO) 

ausgestellt. Mit Bezug auf diesen können entsprechende 

Spendenbescheinigungen durch den Stiftungsvorstand 

ausgestellt werden. Erst nach der ersten Überprüfung der 

tatsächlichen Geschäftsführung wird der entsprechende 

Freistellungsbescheid erlassen, auf dessen Grundlage die 

konkrete Steuerbefreiung der Stiftung ergeht.
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